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(54) Bezeichnung: Türverkleidungsanordnung

(57) Hauptanspruch: Türverkleidungsanordnung, insbeson-
dere für eine Tür eines Fahrzeuges, mit
– einem Türrahmenteil (1),
– beidseitig einer Fensteröffnung (2) an das Türrahmenteil
(1) angrenzenden Fensterführungen (3a, 3b),
– einer als Profil ausgebildeten Fensterschachtabdeckung
(4), die im Bereich der Fensteröffnung (2) an dem Türrah-
menteil (1) festlegbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
zum Ausgleich von Bauteiltoleranzen zwischen einem ersten
Ende (5) der Fensterschachtabdeckung (4) und der ersten
Fensterführung (3a) eine Endkappe (6) vorgesehen ist, und
die Fensterschachtabdeckung (4) an einem dem ersten En-
de (5) gegenüberliegenden zweiten Ende (7) unmittelbar an
der zweiten Fensterführung (3b) anliegt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Türver-
kleidungsanordnung, insbesondere für eine Tür eines
Fahrzeuges, mit einem Türrahmenteil, beidseitig ei-
ner Fensteröffnung an das Türrahmenteil angrenzen-
den Fensterführungen und einer als Profil ausgebil-
deten Fensterschachtabdeckung, die im Bereich der
Fensteröffnung an dem Türrahmenteil festlegbar ist.

[0002] Es ist bekannt für Türverkleidungsanordnun-
gen als Profil ausgebildete Fensterschachtabdeckun-
gen einzusetzen. Üblicherweise umfasst die Fahr-
zeugtür ein Türrahmenteil, an dem ein Türinnen-
teil und eine Türverkleidung befestigt werden kann.
Des Weiteren ist ein Fensterschacht zur Aufnah-
me der Fensterscheibe in der Fahrzeugtür vorgese-
hen. Zur Verhinderung des Eintritts von z. B. Was-
ser in den Fensterschacht wird üblicherweise eine
Fensterschachtabdeckung verwendet. Die Fenster-
schachtabdeckung ist dabei im Bereich der Fenster-
öffnung an dem Türrahmenteil befestigt und von den
beiden seitlich angrenzenden Fensterführungen be-
grenzt. Eine Möglichkeit einen geschlossenen Über-
gang zwischen dem Profil der Fensterschachtabde-
ckung und den angrenzenden Fensterführungen zu
schaffen ist dadurch gegeben, dass die Fenster-
schachtabdeckung möglichst passgenau zugeschnit-
ten und zwischen die beiden Fensterführungen ein-
gesetzt wird. Aufgrund von unvermeidlichen Rohbau-
teiltoleranzen ist es jedoch erforderlich, die Fens-
terschachtabdeckung in einem weiteren zeit- und
kostenaufwendigen Schritt an ein jeweiliges Fahr-
zeug bzw. an eine jeweilige Tür anzupassen bzw.
die auftretende Spalte zwischen Fensterführung und
Fensterschachtabdeckung zu tolerieren. Auftreten-
de Spalte führen jedoch zwangsläufig, insbesondere
durch den bei hohen Fahrzeuggeschwindigkeiten auf
die Türverkleidungsanordnung treffenden Fahrwind,
zu störenden Fahrgeräuschen. Ein weiteres Problem
stellen die sich in den Spalten sammelnden Schmutz-
partikel, Staubpartikel oder sonstigen Verunreinigun-
gen dar, die zu einer Funktionsbeeinträchtigung von
Türkomponenten führen können.

[0003] Weiterhin bekannt ist es auf beiden Seiten
der Fensterschachtabdeckung Ausgleichselemente
vorzusehen, welche die Bauteiltoleranzen ausglei-
chen und zu einer Verbesserung der Fahrzeuga-
kustik d. h. zu einer Reduktion der entstehenden
Fahrtwindgeräusche beitragen. Durch das Vorsehen
von mindestens zwei Ausgleichselementen für die
Fensterschachtabdeckung entstehen allerdings zu-
sätzliche Herstellungskosten bzw. verlängerte Pro-
duktionszeiten für eine derartige Fensterschachtab-
deckung. Zudem wird der ästhetische Eindruck des
Fahrzeugs durch den Einsatz von mehreren derarti-
ger Ausgleichselemente negativ beeinflusst.

[0004] Die Erfindung stellt sich daher die Aufga-
be eine Türverkleidungsanordnung mit den eingangs
beschriebenen Merkmal anzugeben, die gegenüber
dem Stand der Technik kostengünstiger herstellbar
ist und gleichzeitig allen Anforderungen an die Ästhe-
tik, die Funktionssicherheit und einer minimierten Ge-
räuschentwicklung des Fahrzeugs gerecht wird.

[0005] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe da-
durch gelöst, dass zum Ausgleich von Bauteiltole-
ranzen zwischen einem ersten Ende der Fenster-
schachtabdeckung und der ersten Fensterführung
eine Endkappe vorgesehen ist, und die Fenster-
schachtabdeckung an einem dem ersten Ende ge-
genüberliegenden zweiten Ende unmittelbar an der
zweiten Fensterführung anliegt. Die Fensterführun-
gen sind vorzugsweise als Dichtungselemente, wei-
ter vorzugsweise als Dichtungsprofile ausgebildet.

[0006] Vorzugsweise ist die Endkappe oder die ers-
te Fensterführung im Bereich der B-Säule des Fahr-
zeugs angeordnet. Aufgrund der Tatsache, dass ei-
ne durch z. B. Luftverwirbelungen entstehenden Ge-
räuschentwicklung insbesondere im Bereich der B-
Säule, die sehr nah am Kopf des Fahrers bzw. Bei-
fahrers angeordnet ist, als störend empfunden wird,
ist vorteilhaft vorgesehen, die Toleranzausgleichen-
de Endkappe der Fensterschachtabdeckung in die-
sem Bereich vorzusehen. Die Endkappe weist vor-
zugsweise mindestens eine Dichtlippe auf.

[0007] Vorzugsweise weist das zweite Ende einen
der Kontur der Fensterführung angepassten Kontur-
zuschnitt auf. Durch den erfindungsgemäßen Kontur-
zuschnitt ist gewährleistet, dass zwischen der Fens-
terschachtabdeckung und der zweiten Fensterfüh-
rung eine bündige und abdichtende Anlagefläche
realisiert ist. Vorzugsweise besteht die Fensterfüh-
rung aus einem gegenüber der Fensterschachtabde-
ckung elastischeren und/oder nachgiebigeren Mate-
rial.

[0008] Die Endkappe ist vorteilhafterweise stoff-
schlüssig mit der Fensterschachtabdeckung verbun-
den. Die Endkappe kann in einem Spritzgussver-
fahren an die Fensterschachtabdeckung angespritzt
sein, kann aber auch mit der Fensterschachtabde-
ckung über mindestens eine Klebstoffschicht verbun-
den sein, oder kann auch aufgesteckt sein.

[0009] Die Fensterschachtabdeckung und die End-
kappe bestehen vorzugsweise aus einem polymeren
Werkstoff oder werden aus einem polymeren Werk-
stoff gebildet.

[0010] Weiterhin Teil der Erfindung ist eine Tür ei-
nes Fahrzeugs mit einer erfindungsgemäßen Türver-
kleidungsanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis
8 sowie ein Fahrzeug mit einer Tür nach Anspruch
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9 oder einer Türverkleidungsanordnung nach einem
der Ansprüche 1 bis 8.

Ausführungsbeispiele

[0011] Im Folgenden wird die Erfindung anhand ei-
ner lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden
Zeichnung erläutert. Es zeigen schematisch:

[0012] Fig. 1 eine Ansicht einer erfindungsgemäße
Türverkleidungsanordnung

[0013] Fig. 2 eine Ansicht einer erfindungsgemäßen
Fensterschachtabdeckung

[0014] Fig. 3 eine Schnittdarstellung einer erfin-
dungsgemäßen Türverkleidungsanordnung

[0015] Fig. 4 eine weitere Schnittdarstellung einer
Türverkleidungsanordnung

[0016] Fig. 5 eine Detaildarstellung der Türverklei-
dungsanordnung

[0017] Fig. 6 eine weitere Detaildarstellungen der
Türverkleidungsanordnung

[0018] In den Figuren werden gleiche oder funktions-
gleiche Elemente mit den gleichen Bezugszeichen
versehen.

[0019] Die Fig. 1 zeigte eine Ansicht einer Fahrzeug-
tür mit einer erfindungsgemäßen Türverkleidungsan-
ordnung mit einem Türrahmenteil 1, beidseitig eine
Fensteröffnung 2, an das Türrahmenteil 1 angren-
zende Fensterführungen 3a, 3b und einer als Profil
ausgebildete Fensterschachtabdeckung 4, die im Be-
reich der Fensteröffnung 2 an dem Türrahmenteil 1
festlegbar ist. Zum Ausgleich von Bauteiltoleranzen
zwischen dem ersten Ende 5 der Fensterschachtab-
deckung 4 und der ersten Fensterführung 3a ist ei-
ne Endkappe 6 vorgesehen. Die Fensterschachtab-
deckung 4 liegt an einem dem ersten Ende 5 ge-
genüberliegenden zweiten Ende 7 unmittelbar an der
zweiten Fensterführung 3b an. Das zweite Ende 7
weist einen an die Kontur 8 der Fensterführung 3b
angepassten Konturzuschnitt 9 auf. Die Endkappe 6
ist stoffschlüssig mit der Fensterschachtabdeckung
4 verbunden. Die Endkappe 6 ist in diesem Ausfüh-
rungsbeispiel in einem Spritzgussverfahren an die
Fensterschachtabdeckung 4 angespritzt. Denkbar ist
jedoch auch, die Endkappe 6 mit der Fensterschacht-
abdeckung 4 über mindestens eine Klebstoffschicht
zu verbinden. Die Fensterschachtabdeckung 4 und
die Endkappe 6 sind aus einem polymeren Werkstoff
gebildet. Die Endkappe 6 und die erste Fensterfüh-
rung 3a sind im Bereich der B-Säule des Fahrzeugs
angeordnet. Zumindest die zweite Fensterführung 3b
ist aus einem gegenüber der Fensterschachtabde-
ckung 4 elastischeren und/oder nachgiebigeren Ma-

terial gebildet. Die Fensterführungen 3a, 3b sind vor-
zugsweise als Dichtungselemente, weiter Vorzugs-
weise als Dichtungsprofile ausgebildet.

[0020] Fig. 2 zeigt eine erfindungsgemäße, als
Profil ausgebildete, Kunststoff-Fensterschachtabde-
ckung 4 an deren erstem Ende 5 eine Endkappe 6
mittels eines Spritzgießverfahrens stoffschlüssig an-
geformt ist. Die Endkappe 6 dient zum Ausgleich von
Bauteiltoleranzen und weist zu diesem Zweck eine
Dichtlippe 12 auf, die sich flexibel an die Kontur einer
Fensterführung 3a (hier nicht dargestellt) anpasst.
Die Fensterschachtabdeckung 4 weist ferner an ei-
nem dem ersten Ende 5 gegenüberliegenden zwei-
ten Ende 7 einen der Kontur 8 einer zweiten Fenster-
führung 3b (hier nicht dargestellt) angepassten Kon-
turzuschnitt 9 auf, über welchen die Fensterschacht-
abdeckung 4 unmittelbar an der zweiten Fensterfüh-
rung 3b anlegbar ist.

[0021] Die in Fig. 3 dargestellte Schnittdarstellung
zeigt eine erfindungsgemäßen Fensterschachtabde-
ckung 4, die an einem dem ersten Ende 5 (hier nicht
dargestellt) gegenüberliegenden zweiten Ende 7 un-
mittelbar an der zweiten Fensterführung 3b anliegt.

[0022] Die Fensterschachtabdeckung 4 ist an einem
Türrahmenteil 1 einer Tür eines Kraftfahrzeugs fest-
gelegt. Das zweite Ende 7 der Fensterschachtabde-
ckung 4 weist einen der Kontur 8 der Fensterführung
3b angepassten Konturzuschnitt 9 auf. Die Fenster-
führung 3b bzw. der Konturzuschnitt 9 ist vorzugs-
weise an der A-Säule oder an der C-Säule des Fahr-
zeugs angeordnet.

[0023] Die in Fig. 4 gezeigte Schnittdarstellung ei-
ner erfindungsgemäßen Türverkleidungsanordnung
zeigt, dass zum Ausgleich von Bauteiltoleranzen zwi-
schen einem ersten Ende 5 der Fensterschachtab-
deckung 4 und einer ersten Fensterführung 3a eine
Endkappe 6 vorgesehen ist. Die Fensterschachtab-
deckung 4 ist an einem Türrahmenteil 1 einer Tür ei-
nes Kraftfahrzeugs festgelegt. Die Endkappe 6 ist im
Bereich der B-Säule des Fahrzeugs angeordnet.

[0024] Die Fig. 5 zeigt eine Detailansicht des zwei-
ten Endes 7 der Fensterschachtabdeckung 4, die ei-
nen der Kontur 8 der zweiten Fensterführung 3b an-
gepassten Konturzuschnitt 9 aufweist. Der Konturzu-
schnitt 9 gewährleistet, dass zwischen der Fenster-
schachtabdeckung 4 und der zweiten Fensterführung
3b eine bündige und abdichtende Anlagefläche reali-
siert ist. Die Fensterführung 3b ist aus einem gegen-
über der Fensterschachtabdeckung 4 elastischeren
und/oder nachgiebigeren Material gebildet.

[0025] Die Fig. 6 zeigte eine weitere Detailansicht
der erfindungsgemäßen Türverkleidungsanordnung.
Zwischen dem ersten Ende 5 der Fensterschachtab-
deckung 4 und der ersten Fensterführung 3a ist ei-
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ne Endkappe 6 vorgesehen, die so ausgebildet ist,
dass eine durch einen Fahrtwind bedingte Geräusch-
entwicklung ebenfalls minimiert ist. Hierzu weist die
Endkappe 6 insbesondere Dichtlippen 12 auf, die sich
an die Kontur der Fensterführung 3a anpassen und
zudem so eng an der Fensterführung 3a anliegen,
dass keine Spalte zwischen der Fensterschachtab-
deckung 4 und der Fensterführung 3a auftreten. Die
erste Fensterführung 3a ist vorzugsweise im Bereich
der B-Säule eines Kraftfahrzeuges angeordnet.

Schutzansprüche

1.  Türverkleidungsanordnung, insbesondere für ei-
ne Tür eines Fahrzeuges, mit
– einem Türrahmenteil (1),
– beidseitig einer Fensteröffnung (2) an das Türrah-
menteil (1) angrenzenden Fensterführungen (3a, 3b),
– einer als Profil ausgebildeten Fensterschachtabde-
ckung (4), die im Bereich der Fensteröffnung (2) an
dem Türrahmenteil (1) festlegbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
zum Ausgleich von Bauteiltoleranzen zwischen ei-
nem ersten Ende (5) der Fensterschachtabdeckung
(4) und der ersten Fensterführung (3a) eine Endkap-
pe (6) vorgesehen ist, und die Fensterschachtabde-
ckung (4) an einem dem ersten Ende (5) gegenüber-
liegenden zweiten Ende (7) unmittelbar an der zwei-
ten Fensterführung (3b) anliegt.

2.    Türverkleidungsanordnung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Endkappe (6) oder
die erste Fensterführung (3a) im Bereich der B-Säule
des Fahrzeugs angeordnet ist.

3.  Türverkleidungsanordnung nach einem der An-
sprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die
Endkappe (6) mindestens eine Dichtlippe (12) auf-
weist.

4.    Türverkleidungsanordnung nach einem der
vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das zweite Ende (7) einen der Kontur (8) der
Fensterführung (3b) angepassten Konturzuschnitt (9)
aufweist.

5.    Türverkleidungsanordnung nach einem der
vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Endkappe (6) stoffschlüssig mit der Fenster-
schachtabdeckung (4) verbunden ist.

6.    Türverkleidungsanordnung nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Endkappe (6) in
einem Spritzgussverfahren an die Fensterschachtab-
deckung (4) angespritzt ist.

7.    Türverkleidungsanordnung nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Endkappe (6) mit
der Fensterschachtabdeckung (4) über mindestens
eine Klebstoffschicht verbunden ist.

8.    Türverkleidungsanordnung nach einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Fensterschachtabdeckung (4) und die End-
kappe (6) aus einem polymeren Werkstoff gebildet
sind.

9.  Tür eines Fahrzeuges mit einer Türverkleidungs-
anordnung nach einem der vorgenannten Ansprüche
1 bis 8.

10.  Fahrzeug mit einer Tür nach Anspruch 9 oder
einer Türverkleidungsanordnung nach einem der An-
sprüche 1 bis 8.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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